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Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 24. September 1997 

2052. Privater Gestaltungsplan In Wannen, Dättnau, Winterthur 
Am 16. Dezember 1994 stimmte der Stadtrat Winterthur dem privaten 
Gestaltungsplan In Wannen zu. Gegen diesen Beschluss wurden von 
zwei Grundeigentümern Rekurse eingelegt, die in der Folge von der 
Baurekurskommission IV und vom Verwaltungsgericht abgewiesen 
wurden. Das Bundesgericht hat die dagegen erhobenen staatsrechtli-
chen Beschwerden am 1. April 1997 abgewiesen, soweit es darauf ein-
getreten ist. Am 27. August 1997 ersuchte die Stadt Winterthur um die 
Genehmigung der Vorlage. 

Das Gestaltungsplangebiet liegt in der Wohnzone W 2. Der Gestal-
tungsplan ermöglicht eine gegenüber der Regelbauweise verdichtete 
Überbauung, die den für Arealüberbauungen geltenden Rahmen nicht 
überschreitet. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der private Gestaltungsplan In Wannen, Dättnau, dem der Stadtrat 
Winterthur am 16. Dezember 1994 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur (unter Beilage von fünf 
mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplaren des Gestaltungs-
plans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion 
der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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